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A.

Die Verfaſſung.

Ueber die Verfaſſung ſind auf Befehl Euerer Königlichen

Hoheit der Synode zwei Vorlagen zugegangen : 1. der Entwurf
einer Kirchenverfaſſung der vereinigten evangeliſch - proteſtantiſchen

Kirche des Großherzogthums und 2. ein Geſetz , die Einführung

der Kirchenverfaſſung betreffend .

1. Der Verfaſſungsentwurf .

Nachdem die Staatsregierung ihre bisherige übergeordnete

Stellung zu den kirchlichen Behörden in Folge der Geſetze vom

9. Oktober v. J . aufgegeben und die Kirche die Zuſicherung

ihrer freien und ſelbſtändigen Stellung erhalten hatte , konnte
den Grundſätzen des evangeliſchen Proteſtantismus zufolge dieſe

Freiheit und Selbſtändigkeit unmöglich darin gefunden werden ,

daß die bisher von der Staatsregierung ausgeübten Regierungs⸗

und Verwaltungsbefugniſſe ohne Weiteres an die kirchlichen

Behörden , welche bis dahin ſelbſt nur Staats⸗Central⸗Mittel⸗
Stellen geweſen waren , übergingen . Der uns vorgelegte Ver —

faſſungsentwurf hat ſeinen Standpunkt auf denjenigen Grund —
lagen genommen , auf welchen nach unſerer Ueberzeugung die

evangeliſche Kirche allein ihr eigenthümliches Weſen und Leben

und die Fülle ihrer Kräfte und Gaben wirkſam und unge⸗

hindert zu entfalten im Stande iſt . Nach einer eben ſo um⸗

faſſenden als eingehenden Berathung , in welcher alle etwaigen
Bedenken gegen die Grundideen , von denen der Verfaſſungsent⸗

wurf getragen iſt , aufs reiflichſte erwogen wurden , konnte die

Synode im Allgemeinen und Weſentlichen ſich mit demſelben

nur einverſtanden erklären . Die in dem Kommiſſionsbericht
und den Protokollen der Synode niedergelegten Abän⸗

derungen , welche die Synode auf Antrag ihrer Kommiſſion
oder einzelner Mitglieder für erforderlich hielt , betreffen den

Geiſt und Kern des Entwurfes nicht , ſondern haben den

Zweck, theils die einzelnen Verfaſſungsbeſtimmungen noch ge⸗

nauer zu formuliren , theils dieſelben dem Grundkarakter des
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Entwurfes noch konformer zu machen . Hiernach geht die unter⸗

thänigſte Bitte der Synode dahin :

Euere Königliche Hoheit wolle der im Ent⸗

wurfe vorgelegten Kirchenverfaſſung , ſo wie

ſie aus den Berathungen der Synode her⸗

vorgegangen iſt , die höchſte Sanktion zu er⸗

theilen geruhen .

2. Die Einführung der Verfaſſung .

Die Synode hält es für ebenſo wünſchenswerth , daß die

Einführung der Kirchenverfaſſung nicht übereilt , als daß ſie
baldthunlichſt und mit Kraft vollzogen werde . Sie

hält die Friſt eines Jahres für genügend , und hofft namentlich

auch , daß die Organe , welchen die Einführung anvertraut ſein

wird , es weder an der hiezu erforderlichen Umſicht , noch an der

wünſchenswerthen Entſchloſſenheit werden fehlen laſſen . In

dieſem Betreffe richtet die Synode an Euere Königliche Hoheit
die unterthänigſte Bitte :

Die Einführung der neuen Kirchenverfaſſung
binnen Jahresfriſt in der Weiſe , wie dieſelbe
von der Synode beſchloſſen worden iſt , an⸗

ordnen zu wollen .

3. Die Viſitationsordnung .

Die Ausarbeitung einer neuen Viſitationsordnung iſt durch
die neue Kirchenverfaſſung eine dringende Nothwendigkeit ge⸗
worden .

Demzufolge hat die Synode beſchloſſen :
Den evangeliſchen Oberkirchenrath zu er⸗

ſuchen , nach Einführung der Kirchenverfaſ⸗
ſung ſofort eine Inſtruktion für die Viſi⸗
tation der Dekanate und Kirchengemeinden
ausgehen zu laſſen .

4. Die Diener der Kirche .

In Folge der neuen Kirchenverfaſſung werden vorausſicht⸗
lich die Geſchäfte der Dekane ſich vermehren . Um verdienten
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